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(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen
Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) veröffentlichten
Lageplan, gefertigt vom Büro Boden und Wasser, Büro für
Hydrogeotogie und Wasserwirtschaft, Aichach eingetragen.
Für die genaue Grenzziehung Ist dieser Lageplan im Ma&stab
1:2.500 maßgebend, der im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.llm
und beim Markt Wolnzach niedergelegt ist; er kann dort
während der üblichen Dienststunden elngesehen werden. Der
Lageplan ist Bestandteil dieser Verordnung.

Die genaue Grenze der Schutzzonen veriäuft auf der jeweils
gekennzeichneten GnindstOcksgrenze oder (wenn di8
Schulzzonengrenze ein Grundstück schneidet) auf der der
Fassung näheren Kante der gezeichneten Linie.

(3) Verändungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im
Schutzgebiet gelegenen GmndslQcke berühren die
festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nteht.

(4) Dar Fassungsbarelch ist durch eine Umzäunung, die weitere
Schutzzone ist in der Natur in geeigneter Weise kennllich zu
machen.

Vollzug der Wassergesetze;
Verordnung des Landrataamtes Pfaffenhofen a.d.llm über das
Wasserechuhigeblet für die Brunnen Wolnzach B3, B4 und B5
In der Wassergewinnungsanlage „Gemelndewald" zur Wasser-
Versorgung des Marktes Wolnzach

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.llm eriässt auf Grund des § 19
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wassertiaushaltsgesetzes (WHG) I. V.
m. Art. 35 und 75 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
folgende

Verordnung
§1

Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird Für die
Wassergewinnungsanlage »Gemeindewald" (Brunnen B3, B4 und
B5) der Wasserversorgung des Marktes Wolnzach das in § 2 näher
umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden
die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erfassen.

§2
Schutzgebiet

(1)Das Schutzgebiet besteht aus:
3 Fassungsbereichen
1 engeren Schutzzone
1 weiteren Schutzzone

Zone!
Zone»
Zone III

Die Fassungsbereiche (Zone l) umschließen die Grundstücke
der FI.Nm. 766 lelhv., 773/1, 776/2 telhw. der Gemarkung
Wolnzach, Martcl Wolnzach.
Die engere Schutzzone (Zone II) umfasst die Gmndstücke der
FI.Nm. 446 tetlw., 701, 701/1, 702, 703. 704, 705, 706, 707.
707/3, 707/4, 708 teflw., 728, 730, 730/1, 731, 736 tellw., 737,
738, 744 teilw.. 761, 764. 764/1, 764/2, 765. 766 teilw., 767,
770, 771, 772 teihw., 773, 776, 776/2 tellw., 777 leilw. der
Gemarkung Wolnzach, Markt Wolnzach und die R.Nrn. 406
und 407 der Gemarkung Oberfauterbach, Markt Wolnzach.

Die weitere Schutzzone (Zone III) umfasst die Giundstücke
FI.Nm. 446 teilw., 648. 648/2, 649, 650/2, 650/3, 653, 653/6,
654, 655, 656, 657, 657/2, 658/1, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
666. 667, 668, 669, 670, 671, 682, 686/1, 687, 688, 689, 690,
691. 692, 692/1, 693, 694, 695. 696, 697, 698, 699, 699/1, 700,
701/2, 707/2, 708 tellw., 709, 714, 724 teihw., 725, 725/4 teilw.,
725^, 726/1 teihw., 727/3, 728, 729 tellw., 731/2,733 teilw.. 735
teilw., 736 tellw., 739, 740, 744 teihw., 757, 758, 759, 760,
760/2, 762, 763, 768, 769, 777 teihv., 778, 779 tellw.. 780, 781,
781/2, 781/3, 781/4. 785. 787, 789 der Gemarkung Wolnzach,
Maikt Wolnzach und die Fl.Nm. 282, 283, 363 teihw., 379, 380,
361,382, 383, 384 teilw-, 384/2,385 leilw., 386 teihw., 403, 404.
408. 409, 410 der Germaikung Oberiauterbach, Maritt
Wdnzach.

Verbotene oder nur beschränM zulässige Handlungen

(1) Es sind

Inder
weiteren Schutz-

zone

Indw
engeren Schutz-

zone

wstsprichtZona

1. bei Eingriffen In den Untergrund (ausgenommen In Ver-
bindung mit dan nach Nm. 2 bis 5 zugelassenen MaB-
nahmen)

1.1 AufechlQsse oder
Verändeiungen
der Erdoberflä.
ehe, auch wenn
Grundwasser
nicht aufgedeckt
wird; Insbesonde-
re Fischteiche,
Kies-, Sand- und
Tongruben,
Steinbrüche.

• Übertageberg-
baue und TorfsÜ-
ehe

verboten, ausgenommen Bodenbearbel-
lung im Rahmen der ordnungsgemäßen
land- und foretwirtschafUichen Nutzung

1.2 WiederverfOllung
von Erdauf-
Schlüssen, Bau-
gruben und Lei-
tungsgräbenso-
wie Geländeauf-
füllungen

nur zulässig
mit dem
ursprünglichen
Erdaushub im
Zuge von
Baumaßnahme
n und

sofern dabei die
Bodenauflage
wiedertierge-
stellt wird

verbo f 9 n

1.3 Leitungen verie-
gen oder erneuern
(ohne Nrn. 2.1,
3.7 und 6.11)

1.4 Durchführung
von Bohrungen

v» rti o ten

nur zulässig für Bodenuntersuchungen
und für Bodenteile von Hopfengerilstan-
lagen bis zu 1,50 m Tiefe

Inder
werteren Schutt-

zone

Inder
engsren Schutz-

zon«
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enteprfcdt Zone Ill

1.5 Untertage-
Bergbau, Tun-
neibauten

varbotan

2. bei Umgang mit wassergefilhrdonden Stoffen (stehe
Anlage 2, Ziffer 1)

2.1 Rohrieitungsan-
lagen zum Beför-
dem von wasser-

gefährdenden
Stoffen nach §19
a WHG zu errich-
ten oder zu er-
weitem

verbot»n

2.2 Anlagen nach §
19 g WHG zum
Umgang mit was-
sergefährdenden
Stoffen zu errich-

ten oder zu er-
weitem

nur zulässig ent-
sprechend Anlage
2,Ziffer2fürAnla-
gen, wie sie im
Rahmen von Haus-
halt und Landwtrt-
schaft (max. 1
Jahresbedarf)
üblich sind

vvrbofon

2.3 Umgang mit
wassergefährden-
den Stoffen nach
§ 19g Abs. 5
WHG au&Brtialb
von Anlagen nach
Nr. 2.2 (siehe An-
läge 2, Ziffer 3)

nur zulässig für die
kuizfristige (wenige
Tage) Lagerung
von Stoffen bis

Wassergefähr-
dungsklasse 2 in
dafür geeigneten,
dichten Transport-
behältem bis zu je
50 Liter

2.4 Abfall i. S. d.
Abfallgesetze
und beigbauliche
Rückstände ab-
zutagem (die Be-
handlung und
Lagerung von
Abfällen fällt un-
(er Nm. 2.2 und
2.3)

verboten

verboten

2.5 genehmlgungs-
pflichtiger Um-
gang mit radloak-
Üven Stoffen im
Sinne des Atom-
gesetzes und der
Strahlenschutz-
Verordnung

verAofen

3. bnl Abwasserbesaitlgung und Abwasseran lagen

3.1 Abwasser-
behandlungsan-
lagen einschließ-
lich Klelnklärain-
lagen zu emch-
ten oder zu er-
weilem

varbotan

3.2 Regen- und
Mischwasserent-

laslungsbauwer-
ke zu errichten
oder zu erwei-
tern.

vsr&oten

in dar
wufteran Schute.

xon»

Indw
•ngeren Schuts-

zone

entspricht Zone Ill

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn
mit dichtem Behäl-
ter ausgestattel

varboten

3.4 Ausbringen von
Abwasser

verboten, ausge-
nommen gereinig-
tes Abwasser aus
dem Ablauf von
Kleinkläranlagen
zusammen mit
Gülle oder Jauche
zur landwlrtschaftli-
chen Verwertung

3.5 Anlagen zur

- Verstokerung
von Abwasser

- Einleitung oder
Verstokerung
von Kühlwasser
oder Wasser
aus Wämie-
pumpen ins
Giundwasser

zu errichten oder
zu erweitern

verbo ten

varboten

3.6 Anlagen zur
Verslckerung des
von Dachflächen
abfließenden
Wassere zu er-
richten oder zu
erweitern (eriaub-
nispfllchüg nach §
2 Abs. 1 WHG
i.V. mit § 1
NWFreiV}

nur zulässig
bei
ausreichender
Reinigung
durdh

flächenhafte
Versickerung
über den
bewachsenen
Obertooden

oder
gleichwertige
Fllteranlagen

verboten für
Niederschlags-
wasser von
Gebäuden auf
gewerblich ge-
nutzten
Gnjnctstücken,
ausgenommen
Gewächshäu-
ser

verboten

J

NWFrciV = Niederechlagswasscrfrcislcllungsverordnung
" sb. ATV-DVWK-Merkblalt M l 53 "Handlungscmpfeb-

lungcn zum Umgang mit Rcgcnwassci"
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Indw
werteren Schulz-

zone

Inder

engeren Schutt-
zona

»ntsprtcht Zone

3.7 Abwasserieilun-
gen und zugehö-
rige Anlagen zu
errichten oder zu
eiweilem

nur zulässig zum
Ableilen von Ab-
wasser (kein
Durchleiten von
außerhalb des
Wasserschutzge-
biets gesammeltem
Abwasser), wenn
die Dichtheit der
Entwässerungsan-
lagen vor Inbetrieb-
nähme durch
Druckprobe nach-
gewiesen und
wiederkehrend alle
5 Jahre durch

Sichlpnifung und
alle 10 Jahre durch
Druckprobe oder
anderes gleichwer-
(iges Verfahren
überpriift wird

verboten

4. bei Verkehrswegen. Plätzen mit besonderer Zweck-
bestlmmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen

4.1 Slra&en, Wege
und sonstige
Veri<ehrs flächen
zu emchlen oder
zu erweitern

nur zulässig,
wenn Im Falle

klassiRzierter
Straßen die
.Richtlinten für
bautechnische
Maßnahmen an
Straßen in
Wassergewin-
nungsgebleten
(RiStWag)" in
der jeweils gel-
tenden Fassung
und

die AnfordeNn-
gen für Zone II

beachtet werden

4.2 Eisenbahnanla-
gen zu emctilen
oder zu erweitern

nur zulässig
im Falle

öffentlicher
Feld- und
Waldwege, be-
schränkl-
öffentlicher
Wege, Eigen-
tümeiwege und
Privatwege und

bei breiffiä-
chigem Veral-
ckem des ab-
fließenden
Wassers und

wenn die Schutz-
funklion der
Grundwasserüber-
deckung erhärten
bleibt

vorboten

4.3 wassergefähr-
dende auswasch-
oder auslaugbare
Materialien (z.B.
Schlacke, Teer,
Imprägniermittel
u.a.) zum Stra-
ßen-, Wege-, Ei-
senbahn-oder
Wasserbau zu
verwenden

verbotan

4.4 Baustellenein-
richtungen, Bau-
stofflager zu er-
richlen oder zu
erweitern

verboten

Inctsr
wa/tsran Schutt-

zons

In dar
engeren Schutt-

zone

«itspHcht Zone Ill

4.5 Bade- und Zell-
platze elnzurich-
ten oder zu er-
weitem; Camping
alter Art

nur zulässig bei
Abwasserentsor-
gung ober eine
dichte Sammelent-
Wässerung unter
Beachtung von Nr.
3.7

verboten

4.6 Sportanlagen zu
errichten oder zu
erweitern

nur zulässig
bei Abwasser-

entsorgung
über eine dich-
te Sammel-

entwässsrung
unlBr Beach-

(ung von Nr.
3.7

verboten Für
Tontauben-

schleßanla-
gen und Mo-
torsportanla-
gen

verbofen

4.7 Großveranstal-
(ungen durchzu-
föhren

nur zulässig auf
Plälzen mit
ordnungsge-
mäßer Abwas-

serentsorgung
und befestigten
Paikplätzen
(Z.B. Sportanla-
gen)
verboten für
Geländemo-
tors port

4.8 Friedhäfe zu
enichten oder zu
erweitern

v»rbot«n

varboten

4.9 Flugplätze ein-
schNeßllch Si.
chertieilsflächen,
Notabwurfpläl-
zen, militärischer
Anlagen und
Übungsplätzen
zu errichten oder
zu erweitern

verboten

^.lOMIIilärische
Übungen durch-
zuführen

nur Durchfahren auf klassiflzlenen Stra-
Ben zulässig

4.11Kleingartenanla-
gen zu errichten
oder zu erweitern

ysrbotan

4.12 Anwendung von
Pflanzenschutz-
mitteln auf Frei-
landfläctien, die
nicht land-, forsl-
wirtschaftlich
oder gärtnerisch
genutzt werden
(Z.B. Verkehrs-
wege, Rasenflä-
chen, Friedhöfe,
Sportanlagen)

Vorboten
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In dor
we/tersn Schulz-

zone

Indw
sogeron Schutz-

zone

jtsprtchtZon« Ill Il

4.13 Düngen mit
Sttekstoffdüngem

nur zulässig bei
slandort- und be-
darfsgerechler
Düngung

nur Standort- und
bedarfsgerechte
Düngung mit Mine-
raldQnger, sowie
Kompost, der direkt
in dieser Anlage
anfällt, zulässig

4.14 Beregnung von
öffentlichen
Grilnanlagen,
Rasensport- und
Golfplätzen

nur zulässig nach
Maßgabe der
Beregnungsbera-
(ung bzw. bis zu
einer Bodenfeuchte
von 70 % der nutz-
baren Feldkapazität

verbo(en

S. bei baulichen Anlagen allgemein

5.1 bauliche Anla-
gen zu errichten
oder zu erwa-
lern

nur zulässig,
wenn kein

häusliches oder
gewerbliches
Abwasser an-
fällt oder in eine
dichte Sam-
melentwässe-
rung eingeleitet
wird unter Be-
ach (ung von Nr.
3.7 und

wenn die
Gründungssoh-
Ie mindeslens 2

m über dem
höchsten
Grundwasser-
stand liegt

5.2 Ausweisung
neuer Baugeble-
te

verboten

verboten

5,3 Slallungen zu
errichten oder zu
erweitern

nur zulässig

entsprechend
Anlage 2, Ziffer
5 a oder

für in dieser
Zone bereits
vorhandene
landwirtschafUi-
ehe Anwesen,
wenn die An-
forderungen
gemäß Anlage
2, Ziffer 5 b
eingehalten
werden

verboten

Es wird auf den Anhang 5 besondere Anfordcnin-
gen an Anlagen zum Lagern und Abßlllcn von Jau-
ehe, Gülle, Festmisl, Silagesickcrsfiftcc" (JGS-
Anlagen) der Verordnung Ober Anlagen zum Um-
gang mil wassergeßhrdcnden StoiTcn und aber
Fachbelricbe (Anlagcnverordnung - VAwS) in der
jeweils gültigen Fassung hingewiesen, der nähere
Ausfbhnmgcn zur baulichen Gestaltung (u. a. Lc-
ckagccrkennxing) enthalt Aibcilsblältcr mit Muslcr-
planen sind bei der ALB Bayein c.V. eriiältlich (Ar-
bciisblalt Nr. 10.15.04 J^gcrung von Hüssigmisf,
Nr. 10.15.07 „Lagwung von Festmisl", Nr. 10.09.01
„Flachsilos und SickcisaflBbleitung")

Indw
werteren Schutz-

ZW9

In der
engeran Scfiutf-

zone

Mitspricht Zone

5.4 Anlagen zum
Lagern und Abfül-
ten von Jauche,
GOIIe, Silagesi-

ckersaft zu errich-
ten oder zu er-
weitem

nur zulässig mit
Leckageerkennung
oder gleichwertiger
Konlrollmöglichkeit
der gesamten
Anlage (einschlleß-
lich Zuleitungen)

verboten

5.5 ortsfeste Anlagen
zur Gärfuttertie-
reltung zu errich-
ten oder^zu er-
weitem

nur zulässig mit
AuffangbehäHer für
Stlageslckersaft
entsprechend Nr.
5.4

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, töretwlrtschafUlchen und gärt-
nerischen Flächennuhunflen

6.1 Düngen mit
Gülle, Jauche,
Feslmist: Gär-
Substraten aus
Biogasanlagen
und Festmlst-
komposl

nur zulässig wie
unter Nr. 6.2

6.2 Düngen mit
sonstigen organi-
sehen und mlne-
ralischen Stick-
stoffdOngem (oh-
ne Nr. 6.3)

ve rbotan

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung
In zeit- und bedarfsgerechten Gaben
erfolgt, insbesondere nicht

auf abgeernteten Flächen ohne
unmittelbar folgendem Zwischen-
oder Hauptfruchtanbau

auf Griinland vom 01. November bis
15. Febmar, ausgenommen Festmlst
und Rebenhäcksel in Zone III

auf Ackerland vom 01. Oktober bis
15, Februar, ausgenommen Festmist
und Rebenhäcksel in Zone III

auf Brachland

6.3 Ausbringen oder
Lagern von Klär-
schlämm, klär-
schlammhaltigen
Düngemitteln,
Fäkalschlamm

oder Gärsubstrat
bzw. Kompost
aus zentralen
Bioabfallanlagen

verboten

6.4 ganzjährige
Bodendeckung
durch Zwischen-

oderHauptfrucht

erfordertich, soweit ftuchtfolge- und
witterungsbedingl möglich

Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart
unvermeidbare Winterfurche darf erst ab
15. November erfolgen. Zwischenfmchl
vor Mais darf asl ab 01. April eingear-
beitet werden.

6.5 Lagern von
Feslmist, Sekun-
därrohstoffdünger
oder Mlneraldün-
ger auf unbefes-
Ugten Flächen

nur Kalkdünger zu-
lässig; MineraklQnger
und Schwarzkalk nur

zulässig, sofern
gegen Niederschlag
dicht abgedeckt

Vorboten

6.6 Gärfutteriageiung
außertialb von
ortsfesten Anla-
gen

nur zulässig In allsei-
Ug dichlen Foliensflos
bei SiKergul ohne
Gäreaftefwartung
sowie Ballensllage

verboten
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In dar
woltwwf Schute-

Inder
•ngaren Schutz-

zone

entspricht Zone Ill 11

6.7 Beweldung,
Freiland-, Koppel-
und Pferchüerhal-
tung

nur zulässig auf
Grflnland ohne
flächige Verletzung
der Grasnarbe
(siehe Anlage 2,
Ziffer 6) oder für
bestehende Nut-
zungen, die unmit-
telbar an vorhan-
dene Stallungen
gebunden sind

verboten

ß.8 WildfuUerpiaize
und Wildgattef
zu errichten

6.9Anwendung von
Pflanzen-
Schutzmitteln
aus Luftfahrzeu-
gen oder zur
Bodenentseu-
ch ung

verboten

verbotan

6.10 Beregnung
landwirtschaft-
lich oder gärtna-
risch genutzter
Flächen

nur zulässig nach
^4a&gabe der
Beregnungsbera-
(ung bzw. bis zu
einer Bodenfeuchte
von 70 % der nutz-
baren Feldkapaatäl

6.11landwirtschaNi-
ehe Dräne und
zugehörige Vor-
Rutgräben anzu-
legen oder zu
ändern

verbotan

nur zulässig für Instandsetzungs- und
Pfleg emaßnahmen

6.12 besondere
Nutzungen Im
Sinne von Anla-
ge 2, Ziffer 7 neu
anzulegen oder
zu erweitern

yerftofen

6.13 Rodung, Kahl-
schlag größer als
5000 m'oder el-
nein der Wirkung
gleichkommends
Maßnahme (sle-
he Anlage 2, Zif-
fer8)

nicht zulässig (ausgenommen bei Kalaml-
täten)

6.14Nass)<onsenrie-
rung von Rund-
holz

vorbotan

(2) In den Fassungsberefchen (Schutzzone l) sind sämtltehe unter
Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen verboten. Das Be-
treten ist nur zulässig für Handlungen Im Rahmen der Wasser-
gewinnung und -ablellung durch Befugle des Trägers der öf-
TenUlchen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung ge-
schützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten
hinsichüich der Nummern 1.2, 1.3, 1.4, 3.6 und 5.1 nicht for
Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung
des Trägers der öffenüichen Wasseiversorgung, die durch die-
se Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

Ausnahmen

(l) Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. lim kann von den Verboten
und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahme erfordert oder
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen
würde und das
Gemeinwohl der Ausnahme nichl entgegensteht.

(2) Die Ausnahme ist wderruBich; sie kann mit Bedingungen und
Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftfonn.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.
lim vom Grundstückseigentümer veriangen, dass der friihere
Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allge-
mdnheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung er-
fofdert.

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(l) Die Eigenlümer und NutzungsberechUgten von Grundstücken
innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung oder
Änderung von Einrichtungen, die Im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung,
Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fällt, auf
Anordnung des Landratsamtes PfaffenhQfen a.d.llm zu dulden,
sofern sie nicht schon nach anderen Vorechriften verpflichte!
sind, die Einrichtungen zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 Ist nach den §§ 19 Abs. 3,20
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten-

§6
Kennzeichnung des Schubgebletes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Grenzen
des Fassungsberetohes und dar weiteren Schutzzone durch Auf-
stellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht
werden.

KontrollmaBnahmen

(l) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
Innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen von im
Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten DQngemltteln und
Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragle des Landratsamtes
Pfaffenhofen a.d.llm und des Wasserversorgungsuntemehmefs
zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung
zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetatnns- und
Wasseiproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen auf
den GrundstQcken im Wasserschutzgebiet durch BeauKraglB
des Landralsamtes Pfaffenhofen a.d.llm und des Wasserver-
sofgungsuntemehmers zu duklen.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstöcke durch Bediens-
tete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch
diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten,
zur Wahrnehmung der ElgenübeiwachuRgspflfchlen gemäß § 3
der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasservereor-
gungs- und Abwasseranlagen (ElgenOberwachungsverordnung
- EÜV) in der Jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hier-
zu erforderitehen Auskünfte zu eneilen und technische Emnitt-
lungen und Prüfungen zu ermöglichen.

§8
Entschädigung und Ausgleich

(l) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser
Verordnung ergehende Anordnung eine Enteignung darstelll, ist
Ober die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3,20 WHG
und Art. 74 BayWG Entschädigung zu tasten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf &und dieser Verord-
nung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen feslsetd,
die die ordnungsgemäße land- oder foretwirtschaftBche Nut-
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zung beschränken, lsi für die dadurch veruisachlen wirtschaftli-
chen Nachteile ein angemessener Ausgleich gemäß §19 Abs.
4 WHG und AH. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten.

Ordnungswldrtgketten

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro belegt werelen, wer vorsätzlich oder fahriässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlunfl vor-
nimml, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedingungen
oder Auflagen zu befolgen.

§10
lnl(nfttreten/ AuBeriirafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekannlmachung im
Amtsblatt des Landkreises Pfaffenhofen a.d.llm in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 17.07.1978, veröffentlicht im
Amtsblatt Nr. 29 wm 22.07.1978, geändert mit Verordnung vom
17.05.1988. veröffentlicht Im Amtsblatt Nr. 20/21 vom 26-05.1988.
außer Kraft,

Pfaffenhofen a.d.llm, 28.05.20M

Anlon Westner, Slellvertreter des Landrals

40/6420

/
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Landratsamtes Pfaffenhofen a. d. lim vom 28.05.2009 für
die Wassergewinnungsanlage Gemeindewald Brunnen 3, 4
und 5 des Marktes Wolnzach

Anton Westner
Stellvertreter des Landrats



I

Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc.
nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5
und 6.6,
Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,
das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für
Fahrzeuge und Maschinen,
Kleinmengen TOrden privaten Hausgebrauch,
Kompostierung im eigenen Garten

Entsprechend der VAwS werden an Abfüllplätze von Heiz-
ätverbraucheranlagen über die betrieblichen Anforderungen
hinaus keine Anforderungen gestellt.

4. entfällt

5, Stallunaen (zu Nr. 5.3)

Ziffer 5 a:

1. mit Flüsslgmistverfahren:

Bei Stallungen for Tierbestände über 40 Oungeinheitsn ist
das erforderliche Speichen/olumen für Gülle auf mindestens
zwei Behälter aufauteilen.
40 Dungeinhelten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei
folgenden HöchststOckzahlen fQr einzelne Tierarten an:

Anlage 2

Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr, 2,5 und 6

1. Wasseraefährdende Stoffe (zu Nr. 2)
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der allgemeinen Vemal-
lungs Vorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über Einstufung
wassergefährdender Stoffe in Wassergefahrdungsklassen
(Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)"
zu beachten.

2. Anlagen zum UmQanQ mit wasseraefährdenden Stoffen (zu Nr-
2.2)
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nicht zuläs-
slg,

In der weiteren Schutzzone (Zone III) sind nur zulässig:

(1) oberirdische Anlagen der Gefährdungsslufen A bis C, die
In einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht dop-
pelwandfg ausgeführt und mit einem Leckanzefgegerät
ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in
den Anlagen vorhandene Volumen wassergefährdender
Stoffe aufnehmen können;

(2) unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufsn A und B,
die doppehvandig ausgeführt und mit einem Leckanzeige-
gerät ausgerüstet sind.

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS.

Unter Nr, 2.2 können auch Abfälle Z.B. im Zusammenhang mit
Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen fallen. An die Bereit-
Stellung von Hausmült aus privaten Haushalten zur regelmäßi-
gen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen An-
forderungen gestellt.

3. Umoana mit wasseraefährdenden Stoffen außefhalbvon Anta-
gen (zu Nr. 2.3)
Von der Nr. 2,3 sind nicht berührt

40-Milchkühe
(1 Stück =1,0 DE)
- Mastbullen
(1 Stück =0.62 DE)
. Mastkälber, Jungmastrinder 150
(1 Stuck =0,27 DE)
- Mastschweine
(1 Stück =0,13 DE)
- Legehennen. Mastputen
(100 Stück =1,14 DE)
- sonstiges Mastgeflügel
(100 StQck = 0,4 DE)

65

300

Stück

Stück

Stück

Stück

3.500 Stück

10.000 Stück

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten Js Stallung bzw. 120
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren
Tierarten auf einer Hofstslle sind die entsprechenden Dung-
etnhelten aufzusummieren.

2. mit Festmlstverfahren:

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das
erforderiiche Speichervolumen für Jauche auf mindestens
zwei Behälter aufzuteilen.
Der Tlerbestand darf 80 Dungelnheiten je Stallung bzw. 160
Dungeinheiten je Hofstetle nicht überschreiten. Bei mehreren
Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dung-
einheilen aufzusummieren.

3. mit geflnlschten Entmlstungsverfähren:

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind antslllg ent-
sprechend 1. und 2. zu ermitteln.

4. Ausnahmegenehmigung:

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmlgung nach § 4 ist bei
bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Betrieben möglich,
wenn dies betriebsbedingt notwendig Ist (Existenzslcherung)
und das erhöhte Gefährcfungspotential durch technische An-
forderungen ausgealichen werden kann, wenn dadurch der
Trinkwasserschutz gewährleistet ist.

Ziffer Sb:

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dlchtheits-
Prüfung eine Leckageerkennung für die Fugenbereiche ent-
sprechend Anhang 5 Nr. 4.2 derVAwS vorzusehen.

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und
Harn anfallen, sind gemäß VAwS fIQssigkeitsundurchlässlg
(Beton mit hohem Wassereindringwlderstand) auszu-führen
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren.



Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich ab-
trennbare Abschnitte zu gBedem, die einzeln auf Dichtheit
prüfbar und jederzeit reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülte bzw. Jauche sowie die Zuleitun-
gsn sind baulich so zu gliedern, dass eine Reparatur jedazeit
möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter
oder eine ausreichende Speicherkapazität der GOIIekanäle
gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichlheitsprüfüngen
wird auf den Anhang 5 derVAwS hingewiesen.

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN
1045, sind zu beachten.

Der Beginn der Sauarbeiten ist beim Landratsamt Pfaffenho-
fen a.d.llm und dem Wassen/ereorgungsuntsmehmen 14 Ta"
ge vorher anzuzeigen.

Betriebe, die durch Zusatnmenschtuss oder Teilung aus a-
nern in Zone III vorhandenen Anwesen entstehen, gelten
ebenfalls als .in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen".

6. Beweiduna. Freiland-. KooDel- und Pferchtierhattuna (zu Nr.

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn
das wie bei herkömmlicher Rjndeiweide unvermeidbare Maß
(linienförmige oder punktuelte Verletzungen im Bereich von
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird.

7. Besondere Nutzungen (zu Nr. 6.12)
sind folgende landwirtschaftliche, forehwirtschafttiche und
gärtnen'sche Nutzungen:

Weinbau
Hopfenanbau
Tabakanbau
GemQseanbau

ZierpRanzenanbau

Baumschulen und forstliche Pflanzgärten

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger
Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des ertrags-
bedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gteichbleibender
Größe der Anbaufläche auf der Flächenbasis des Emtejahres
2005, einschließlich der konjunkturellen oder föfderpro-
grammbezogenen Hopfenstillegungsflächen..

8. &Qdunfl^.KahJs<ailaa und in der Wlikuna aleichkommende
Maßnahmen (zu Nr, 6.13)

Ein Kahtschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle
aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz
aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden,
ohne dass bereits eine ausreichende ubemehmbare
Verjüngung vorhanden ist und daher durch die
Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen
(Klima) entstehen.

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist
eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume
stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls
Freiflächenbedingungen entstehen.

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder
mehrere benachbaUe Waldbesitzer Hiebe durchfOhren,
die in der Summe zu den o.g. Freiftäctienbedingungen
führen.

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer
Waldbesitzer auf räumlich getrsnnten Teilflächen
zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser
Verordnung lediglich in der Summe überschreiten.
Unter KalamitSten sind Schäden durch Windwurf,
Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen,
deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller-
geschädigten Bäume und daher u.U. nur durch
Kahlschlag möglich ist

Vollzug der Wassergasetze und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Zutagefördern von Grundwasser aus einem Brunnen auf dem
Grundstück Fl. Nr. 930 der Gemarkung Unterplndhart, Stadt
Geisenfeld zur Hopfenbewässerung
Standortbezogene Vorprüfung des EInzelfalles

Frau Katharina Lutz beantragte die Entnahme von Grundwasser auf
dem Grundstock R. Nr. 930 der Gemarkung Unterpindhart, Stadt
GeisenfeU zur Hopfenbewässerung. Aus dem Brunnen sollen
jähriich max. 4.000 m' Grundwasser entnomman vwrden.
Für dieses Vorhaben ist gemäß §§3 c, 3 d UVPG in Verbindung mit
An. 83 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Wassergesatzes (BayWG) in
Verbindung mit Zffer 13.3.3 der Anlage III, l. Teil zum BayWG eine
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles voizunehmen, ob
eine Umweltverträglichkeitsprtlfüng (UVP) durehzuführen ist.

Nach Anlage 111. It. Teil Nr. 2 Satz 2 zum BayWG Ist eine UVP bn
Einzelfall dann durchzuführen, wenn das Vorhaben trot; der gerin-
gen Größe oder Leistung erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-.
gen aufgrund der besonderen öUlichen Gegebenheiten bssorgen
lässt. Die besonderen örtlichen Gegebenheiten, die diese Besorg-
nis auszulösen vermögen, sind in Anlage III, It. Teil Nr. 4 b zum
BayWG au^efQhrt.

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass durch das
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
erwaUen sind. Insbesondere liegen keine besonderen örtlichen
Gegebenheiten vor, aufgrund derer trotz der relativ geringen Größe
bzw. Leistung des Vorhabens nachteilige llmwettauswirkungen zu
erwarten sind. Eine förmliche Urnweltverträglichkeitsprüfung im
Sinne des UVPG ist daher nicht erforderlich.

Das Vorhaben wird von allen beteiligten Fachstellen (Untere
Naturschutzbehörde, Wasserwirtschaflsamt tngolstadt) befürwortet
bzw, diese emeben keine Einvrände.

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umwelt-
recht wird unbeschadet dessen im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens - ohne die zusätzlichen, im wesentlichen verfahrensrechtli-
chen Anforderungen des UVPG - überprüft.

Die Unterlagen können beim Landratsamt Pfaffenhofen a.d.llm,
Sachgebiet Umweltschutz-Verwaltung (Zimmer Nr. 176), Hauptplatz
22, 85276 Pfaffenhofen, während der üblichen Öffnungszeiten
eingesehen werden,

Die Feststellung wird hiermit gemäß Art. 83 Abs. 3 Satz 2 2. Halb-
satz BayWG bekannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar,

Pfaffenhofen a.d.tlm, 28.05.2009

Anton Westner, Stellvertreter des Landrats

40/6421.3
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